
Vorwort zur siebenten Ausgabe des ersten Landes.

Die vorliegende neue Ausgabe ist von denselben Bearbeitern und mit derselben

Arbeitstheilung wie die sechste Ausgabe besorgt worden.

Die am Schluffe des Bandes zusammengestellten Nachträge und Berichtigungen 

werden der Beachtung des Lesers empfohlen.

Wie die letzte, schnell vergriffene, Auslage wird auch diese neue Ausgabe von 

Kochs Kommentar zum Allgemeinen Landrecht unter Weglassung der 

großen kodifizirten Gesetze der Neuzeit (Allg. Deutsche Wechselordnung — 

Allg. Deutsches Handelsgesetzbuch — Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich — 

Preuß. Berggesetz — Grundbuchgesetze vom 5. Mai 1872) 4 Bände umfassen und 

schnell hintereinander erscheinen. Das ganze Werk wird im Laufe d. I. 1879 voll­

ständig in den Händen der Abonnenten sein und ca. 80 Mark kosten.

Die genannten kodifizirten Gesetze können denjenigen geehrten Abonnenten des 

Koch'schen Landrechts, welche dies wünschen, als Supplemente geliefert werden 
in selbstständigen kommentarischen Bearbeitungen, und zwar

das Allgemeine Dentsche Handelsgesetzbuch von Makower, 7. Aufl. 1877.
15 M.

das Deutsche Strafgesetzbuch von Mdorf, 2. Aufl. io M.
das Preußische Berggesetz von Dr. Klostermann, 3. Aufl. 9 M. 

die Preuß. Grundbuchgesetze von Achilles, 3. Aufl. (in Borbereitung). 
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